Lösungen/Übungen in Nachlasssachen

1. Beschreiben Sie, was passiert, wenn der Sterbefall eintritt.
Antwort: Das zuständige Standesamt des Sterbeorts erteilt die Sterbeurkunde und meldet den Sterbefall dem ZTR, dieses meldet den Tod dem Geburtsstandesamt und dem Nachlassgericht.

1. Welche Unterlagen werden an das Nachlassgericht gesandt, wenn das 

Nachlassgericht das Testament eröffnet?

Antwort: Das Originaltestament, den Originalverwahrumschlag, eine beglaubigte Abschrift des Eröffnungsprotokolls und ein Anschreiben
Für das Verwahrgericht (IVer-Akte) werden Kopien gefertigt.
Das Datum der Absendung wird zusätzlich im ZTR vermerkt!

1. In welchem Gesetz wird die Testamentseröffnung beschrieben?
Antwort: FamFG ( § 348ff FamFG)

1. Was ist die Besonderheit bei der Eröffnung von gemeinschaftlichen Testamenten?
Antwort: Das Testament wird zunächst nach dem Erstversterbenden eröffnet. Gemäß § 349 (2) S.1 und 2 FamFG ist das Testament, nachdem eine beglaubigte Kopie gefertigt wurde, wieder zu verschließen und erneut in die amtliche Verwahrung zunehmen.

1. Was ist das ZTR und welche Aufgaben hat es?
Antwort: Das ZTR dient als Register (zentrale Stelle) für verwahrte Verfügungen von Todes wegen. Ist bei der Bundesnotarkammer angegliedert. Die Verwahrung ist kostenpflichtig. Das ZTR informiert Notare und Verwahrgerichte. Zusätzlich dient es der Informationsweitergabe im Sterbefall. (Schnittstelle Sterbestandesamt/Verwahrgericht/Nachlassgericht)


1. Frau Luchs, wohnhaft gewesen in Berlin Pankow hat Ihr Testament zu Lebzeiten beim Amtsgericht München zur amtlichen Verwahrung gegeben. Nun ist sie plötzlich in Berlin Wedding verstorben. Welches Gericht ist für die Eröffnung des Testaments zuständig? Geben Sie die gesetzliche Grundlage an.
Antwort: Gem. § 343 (1) FamFG das Gericht, bei dem Frau Luchs ihren letzten Wohnsitz hatte, also das AG Pankow, Aber!!! Gem. § 344 ( 6) FamFG das AG München !

1. In welchen Paragraphen ist die Ablieferungspflicht für aufgefundene Testamente beschrieben?
Antwort: § 2259 BGB und §358 FamFG

1. Die Eheleute Süß hatten ein gemeinschaftliches Testament erstellt, nun lassen Sie sich scheiden. Sind Sie weiterhin an Ihren ehemals gemeinschaftlichen letzten Willen gebunden? Begründen Sie Ihre Antwort mit Angabe der gesetzlichen Vorschrift.

Antwort: Gemäß §§ 2268 und 2077 BGB ist ein gemeinschaftliches Testament, aber auch ein Einzeltestament mit Auflösung der Ehe unwirksam.

1. Wer ist für die amtliche Verwahrung eines Testaments funktionell zuständig?

Antwort: Der Rechtspfleger und der UdG

1. Herr Rechtsanwalt Mutig möchte für seinen Mandanten Herrn Froh ein in amtliche Verwahrung gegebenes Testament beim Verwahrgericht abholen. Er legt dem UDG eine entsprechende Vollmacht und den Hinterlegungsschein vor. Wie würden Sie in dieser Situation handeln?

Antwort: Die Herausgabe kann gem. § 2256 (2) nur an den Erblasser selbst erfolgen.



1. Wer trägt die Beerdigungskosten? Geben Sie die gesetzliche 
Grundlage an.
Antwort: Gem. § 1968 BGB trägt der Erbe die Beerdigungskosten.
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1. Was ist ein Nacherbe?
Antwort: Gem. § 2100 ist ein Nacherbe ein Erbe, der erst nach einem anderen Erben die Erbschaft erhält.

